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 Veröffentlicht am 25.04.2023

Norm

ZPO §267 Abs1

1. ZPO § 267 heute

2. ZPO § 267 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Tri8t eine Partei keine Behauptungslast, kann aus bloß unsubstanziierter Bestreitung durch die Partei oder aus deren

Schweigen noch kein Zugeständnis des Vorbringens des Gegners abgeleitet werden. Unsubstanziiertes Bestreiten im

Sinn einer unterbliebenen ausdrücklichen Bestreitung könnte lediglich dann als Zugeständnis der für die Tatsache

beweisp<ichtigen Partei gewertet werden, wenn für eine solche Annahme im gegebenen Einzelfall wichtige Indizien

sprechen, etwa das gegnerische Vorbringen ganz leicht widerlegbar wäre, oder eine Partei bloß einzelnen

Tatsachenbehauptungen des Gegners mit einem konkreten Gegenvorbringen entgegentritt, zu den übrigen jedoch

inhaltlich nicht Stellung nimmt. Ansonsten bedürfen Tatsachen, die nicht ausdrücklich zugestanden, aber auch nicht

ausdrücklich bestritten wurden, grundsätzlich eines Beweises.
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